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Licht und Schatten bei
Luttfahrtgesetz-Revision

Die Teilreviskxi 1 des Luftfahrtgosetzes bildet
ein wichtiges Bement in der gesetzgeberi
schen Unsetzung des Luftfahrtpolltischen
Berichtes des Bundesrates. DLWch die SctBt-

tung güntger Rahmenbedingungen :beab-

4l
sichtigt dis Landesmgienjng ette Verbesse-- rung der Wettbewerbsfähigkeit der schwei-

zedschen ZKIIIU8tBITt. Mft dem küa&h vn Bundesrat verabschiedeten
Gesetzesentwisl .*d dieses Ziel nur t&weise errelcht. Inder pMamenta-
dachen Beratung muss das Gesetz cäirigervd nadigebessert werden,

Mit der temporären Dbernahme der nicht gedecl<ten Kosten v
guido (für die im benachbarten Ausland erbrchten aber nicht abge-
gottenen Leistungen) beseitigt die Landesregiewng Sen polilisch be-
dingten Wettbewerbsnactiteil und setzt damit ein deutliches Zeichen zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Luftfahrtstandortes Schweiz.
Dadurch leistet der Bund einen wichtigen Beitrag zur Dämpfung der. im
ertpäischen.tieich, sehr hohen Gebührsil von Skyguide.
Vilig im Widerspruch zu den luftfahztit1schen Zielen des Bundes-
rates steht die vorgesehene Einfühfl ner Aufsichtsabgabe. Mit
seinem Nichteintretensentscheid zum Bundesgesetz über Gebühren
und Abgaben im Bereich des UVEK (ist das Parlament bereltsvor drei
Jahren deutlich gemacht, dass es die Luftfahrt nicht mit zusätzlichen
Abgaben belasten will. Grundsätzlich ist die Autsichtstätigkeit Über die
Luftfahrt eine hOhdUich Aufgabe des Staates. Sie muss deshaib - wie
bei anderen Vattcehrsflgern - aus a]Ign1einpn Buridesmtteln finanziert
werden. Es ist nicht einzusehen, warum ausgerechnet das Bundesamt
für Zivilluftfahrt 3,AZL) von den Beaufsichtigten zu finanzieren ist.

Das BAZL erhebt bereitajetzt für seine Aufsichtstätigkeit Gebühren Die
se sind 2008, mit der Revision der Gebührenverordnung des BAZL, teil-

weise bis 300 Prozent erhöht und deren Anwendungsbereich statl er-
weitert worden. Dl nAufsichtsabgabe Ist eine neue Finriahrtiequelfe,
S weicher ein teil der ullgernelnen Verwaltungstätlgkelt das BÄZL
miffnanziert werden soll. Die Aufsichtsabgabe Soli nicht aufgrund der
effekfrven Kosten, weiche von einem bestimmten Beaufsichtigten verut-

sacht werden, sondern einerseits aJs Grundabqabe und andererseits als

variable Abgabe nach wirtschaftlichen Lsistungskritenen etoben wer-
den Damit verstösst die Aufsichtsabgabe gegen das Äquivaienzprinp
und hat den Charakter einer Steuer; Sie würde die Schweizer Luftfahrt-
unternehmen mittel- und langfristig rM bis zu 20 Mllhonan Franken pro
Jahr zusätzlich belasten. Auch wenn der Bundesrat die Abgabe in den
ersten Jahren etwas reduziert hat, ist diese Aufsichtsabgate dennoch
entschieden abzulehnen, w4l dar Gesetzgeber mit dieser Bestimmung
der Luftfahrt zusätzliche Kosten verursacht und der ZulässFkelt einer
Pafsichtsabgabe Im Qxundsafz zustfrnnii würde.

Anstelle der gesirEchepen Bestimmung betreffend der Schweizeisohen
Luftverkehrsschule fehlt, entgegen der Absicht des Bundesrates im
Luftfahrtbedcht, ein allgemeiner Förderartikel zur Aus- und Weiter-
bildung inder Ltjftfahrl. Paul Ku,rus, Präsident der Aerosdll,sse
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